
Fassung Kabinett – 20.01.2016

Zu Artikel 4 (Verordnung zur Statistik über die Vergabe öffentlicher Aufträge und Kon-
zessionen)

Zu § 1 (Anwendungsbereich)

§ 1 beschreibt den Sinn und Zweck dieser Verordnung und fasst die wesentlichen Inhalte zu-
sammen.

Zu § 2 (Umfang der Datenübermittlung)

Es werden die differenzierten Vorgaben des § 114 Absatz 2 GWB zum Anwendungsbereich
umgesetzt. In § 2 wird folglich danach differenziert, ob die Vergabe dem sogenannten Ober-
schwellenbereich oder dem Unterschwellenbereich zuzuordnen ist.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird der Anwendungsbereich der Verordnung für den Oberschwellenbereich, in
dem der Teil 4 des GWB anzuwenden ist, geregelt. Es werden die Vorgaben des § 114 Absatz
2 GWB umgesetzt, sodass die Verordnung von allen Auftraggebern im Sinne des § 98 GWB bei
der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen anzuwenden ist.

Zu Absatz 2

Der Anwendungsbereich dieser Verordnung bestimmt sich bei der Vergabe öffentlicher Aufträge
danach, ob bei Nichterreichen der Schwellenwerte des § 106 GWB die Voraussetzungen für die
Anwendung der Regelungen des GWB vorliegen würden. Das heißt, öffentliche Auftraggeber im
Sinne des § 99 GWB haben bei der Vergabe eines öffentlichen Auftrags im Sinne des § 103
GWB die in § 4 aufgeführten Daten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu
übermitteln. Diese hypothetische Betrachtung im Hinblick auf die Anwendbarkeit des Ober-
schwellenrechts stimmt mit den Vorgaben der Richtlinien in Artikel 85 Absatz 2 Richtlinie
2014/24/EU überein.

Auf Vergaben durch Sektorenauftraggeber zum Zwecke einer Sektorentätigkeit und auf Kon-
zessionsgeber findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Zudem wird in Absatz 2 der Anwendungsbereich für den Unterschwellenbereich durch eine Ba-
gatellgrenze von 25 000 nach unten begrenzt. In Bezug auf Vergaben mit einem Auftragswert
unterhalb dieser Bagatellgrenze sind keinerlei Daten an das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie zu übermitteln. Damit wird den Vorgaben des § 114 Absatz 2 Satz 3 GWB Rech-
nung getragen.

Zu Absatz 3

Dienststellen öffentlicher Auftraggeber, die im Ausland belegen sind, unterliegen aus Praktikabi-
litätserwägungen heraus nicht der Pflicht zur Übermittlung statistischer Daten zu öffentlichen
Auftragsvergaben an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Dieser Ausnahmere-
gelung unterfallen zum Beispiel die Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland im
Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen Amtes oder außerhalb Deutschlands stationierte Einhei-
ten der Bundeswehr.

Zu § 3 (Daten bei Aufträgen oberhalb der Schwellenwerte)

Hierin wird – auch unter Bezugnahme auf die Anlagen – geregelt, welche Daten in Bezug auf
Vergaben oberhalb der Schwellenwerte von den Auftraggebern an das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie zu übermitteln sind. Entsprechend der Vorgabe des § 114 Absatz 2 des
GWB wird in §§ 3 und 4 zwischen dem Ober- und dem Unterschwellenbereich differenziert.

Für den Oberschwellenbereich beschränkt § 114 Absatz 2 GWB die zu übermittelnden Daten
auf die Daten, die in der jeweils einschlägigen Vergabe- und Zuschlagsbekanntmachung an das
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Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union zu übermitteln sind. Nach der Gesetzesbe-
gründung soll es sich zudem lediglich um eine Teilmenge handeln. Die in § 3 abschließend ge-
nannten Daten ergeben sich aus dem von Kienbaum im Rahmen des Forschungsprojektes Sta-
tistik der öffentlichen Beschaffung in Deutschland – Grundlagen und Methodik für den Ober-
schwellenbereich entwickelten Indikatorenset. Die Absätze 1 bis 7 führen für die verschiedenen
Vergaberegime gesondert auf, welche Daten zu übermitteln sind. Dabei richtet sich der genaue
Inhalt und Umfang der Übermittlungspflicht nach den Vorgaben für die jeweils in den Absätzen
1 bis 9 aufgeführten Daten, die sich aus Artikel 31, 32 und den Anhängen V und VII der Richtli-
nie 2014/23/EU, Artikel 50 Absatz 1, 75 Absatz 2 und dem Anhang V Teile D und J der Richtli-
nie 2014/24/EU, Artikel 70 Absatz 1, 92 Absatz 3 und den Anhängen XII, XVIII Teil D der Richt-
linie 2014/25/EU, Artikel 30 Absatz 3 und dem Anhang IV der Richtlinie 2009/81/EG und den
ergänzenden Vorgaben in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1086 ergeben

Zu Absatz 1

In Absatz 1 ist festgelegt, welche Daten bei Auftragsvergaben oberhalb der Schwellenwerte
durch öffentliche Auftraggeber an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu über-
mitteln sind.

Die Angaben zu den Zuschlagskriterien Name und Gewichtung der Qualitäts- oder der Kosten-
kriterien umfassen auch Angaben zu qualitativen, umweltbezogenen, sozialen und innovativen
Kriterien im Sinne von § 58 Absatz 2 der Vergabeverordnung.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist festgelegt, welche Daten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und
andere besondere Dienstleistungen oberhalb der Schwellenwerte durch öffentliche Auftragge-
ber an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu übermitteln sind.

Zu Absatz 3

In Absatz 3 ist festgelegt, welche Daten bei Auftragsvergaben oberhalb der Schwellenwerte
durch Sektorenauftraggeber an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu übermit-
teln sind.

Die Angaben zu den Zuschlagskriterien Name und Gewichtung der Qualitäts- oder der Kosten-
kriterien umfassen auch Angaben zu qualitativen, innovativen, umweltbezogenen oder sozialen
Kriterien im Sinne von § 52 Absatz 2 der Sektorenverordnung.

Zu Absatz 4

In Absatz 4 ist festgelegt, welche Daten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und
besondere Dienstleistungen oberhalb der Schwellenwerte durch Sektorenauftraggeber an das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu übermitteln sind.

Zu Absatz 5

In Absatz 5 ist festgelegt, welche Daten bei Konzessionsvergaben oberhalb der Schwellenwerte
durch Konzessionsgeber an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu übermitteln
sind.

Die Angaben zu den Zuschlagskriterien, umfassen auch Angaben zu qualitativen, umweltbezo-
genen oder sozialen Kriterien im Sinne von § 152 Absatz 3 GWB und § 31 KonzVgV.

Zu Absatz 6

In Absatz 6 ist festgelegt, welche Daten bei der Vergabe von Konzessionen über soziale und
andere besondere Dienstleistungen oberhalb der Schwellenwerte durch Konzessionsgeber an
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu übermitteln sind.

Zu Absatz 7

In Absatz 7 ist festgelegt, welche Daten bei der Vergabe verteidigungs- oder sicherheitsspezifi-
scher öffentlicher Aufträge, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/81/EG fallen,
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oberhalb der Schwellenwerte durch öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber an das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu übermitteln sind.

Die Angaben zu Name und Gewichtung der Kriterien zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigs-
ten Angebotes umfassen auch Aspekte im Sinne von § 34 Absatz 3 der Vergabeverordnung
Verteidigung und Sicherheit wie zum Beispiel Qualität, Lebenszykluskosten oder Umwelteigen-
schaften.

Zu Absatz 8

Absatz 8 betrifft eine mögliche Ausweitung der zu übermittelnden Daten, um die Berücksichti-
gung von Nachhaltigkeitsindikatoren im Vergabeverfahren vollständig erfassen und auswerten
zu können. Das ist im Hinblick auf die Nutzung der strategischen Möglichkeiten des Vergabe-
rechts von besonderer Bedeutung.

Zu Absatz 9

Absatz 9 eröffnet Auftrag- und Konzessionsgebern die Möglichkeit, über die in den Absätzen 1
bis 7 aufgeführten Daten sowie gegebenenfalls über eine zukünftige Verpflichtung aus § 3 Ab-
satz 8 hinaus freiwillig weitere Daten zu Auftragsvergaben zum Zwecke der statistischen Aus-
wertung an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zu übermitteln.

Eine Auswertung freiwillig übermittelter Vergabedaten kann ausschließlich im Rahmen dessen
durchgeführt werden, was die zu schaffende elektronische Vergabestatistik an Auswertungs-
möglichkeiten zur Verfügung stellt. Darüber hinausgehende beziehungsweise davon abwei-
chende Auswertungen können nur aufgrund jeweils bilateral zu treffender Vereinbarungen vor-
genommen werden.

Die freiwillige Datenübermittlung richtet sich nach den §§ 5 und 6 dieser Verordnung.

Zu § 4 (Daten bei Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte)

Zu Absatz 1

Für den Unterschwellenbereich werden in § 114 Absatz 2 GWB Vorgaben im Hinblick auf die zu
übermittelnden Daten gemacht. Entsprechend sind nach Absatz 1 lediglich die Verfahrensart,
der Wert des erfolgreichen Angebots sowie die Art und Menge der Leistungen, sofern es sich
um quantifizierbare Leistungen handelt, anzugeben.

Eine Mengenangabe ist nur bei solchen Lieferungen und Leistungen zu übermitteln, die eindeu-
tig der Stückzahl nach quantifizierbar sind. Abhängig von der jeweils vergebenen Leistung ist
bei der Mengenangabe auf einzelne Liefer- und Leistungseinheiten, zum Beispiel bei Kraftfahr-
zeugen oder Rechentechnik, oder auf handelsübliche Abpackungen, zum Beispiel bei Bürover-
brauchsmaterial oder Sanitär- und Reinigungsbedarf, abzustellen. Schüttgüter oder andere Lie-
fergegenstände, die nach Gewichts- oder Volumeneinheiten bemessen werden (zum Beispiel in
Kilogramm, Tonnen oder Kubikmetern), sind nicht der Menge nach anzugeben, sondern als
eine Lieferung zu werten. Dasselbe gilt für Liefergegenstände, die zwar eindeutig der Stückzahl
nach quantifizierbar sind, jedoch ausschließlich zum Zweck der dauerhaften Verbindung mit
einem Bauwerk erworben werden, zum Beispiel Elektroinstallationsmaterial, Fenster, Stahlträ-
ger oder Türen. Vergebene Bau- und Dienstleistungen sind jeweils als eine Leistung zu werten.
Wertungsmaßstab ist hierbei das jeweils konkret in Bezug genommene Bauobjekt beziehungs-
weise die jeweilige Art der Dienstleistung.

Da im Unterschwellenbereich aufgrund der geringeren Formstrenge auch weitere, weniger
förmlich durchgeführte Vergabeverfahren angewendet werden oder teils weder Bundes- noch
Landesvergaberegelungen zur Anwendung kommen (was z.B. zu Direktvergaben führen kann),
enthält Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d hierfür einen Auffangtatbestand.

Im Rahmen der Übermittlung werden zudem die Postleitzahl sowie eine nicht-
personenbezogene E-Mail-Adresse der Vergabestelle erfasst. Diese werden in § 6 lediglich als
Hilfsmerkmale für die statistische Auswertung kategorisiert.
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Zu Absatz 2

Absatz 2 eröffnet Auftrag- und Konzessionsgebern auch für den Unterschwellenbereich die
Möglichkeit, über die in Absatz 1 aufgeführten Daten hinaus freiwillig weitere Daten zu Auf-
tragsvergaben zum Zwecke der statistischen Auswertung an das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie zu übermitteln.

Eine Auswertung freiwillig übermittelter Vergabedaten kann ausschließlich im Rahmen dessen
durchgeführt werden, was die zu schaffende elektronische Vergabestatistik an Auswertungs-
möglichkeiten zur Verfügung stellt. Darüber hinausgehende bzw. davon abweichende Auswer-
tungen können nur aufgrund jeweils bilateral zu treffender Vereinbarungen vorgenommen wer-
den.

Die freiwillige Datenübermittlung richtet sich nach den §§ 5 und 6 dieser Verordnung.

Zu § 5 (Datenübermittlung)

In § 5 werden die Grundsätze der Datenübermittlung an das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie geregelt. Die Datenübermittlung soll elektronisch erfolgen. Bei Oberschwellen-
vergaben soll ein vollautomatisiertes Verfahren eingeführt werden, indem die Daten aus den
entsprechenden Bekanntmachungsformularen ausgelesen werden, sodass den Auftraggebern
durch die Datenübermittlung kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entsteht. Im Unterschwellen-
bereich soll zusätzlicher Aufwand ebenfalls weitestgehend vermieden werden durch ein auf die
Bedürfnisse der Auftraggeber abgestimmtes elektronisches Verfahren, das den Auftraggebern
sowohl mittels einer webbasierten Eingabemaske als auch über Schnittstellen zu bereits existie-
renden kommunalen, Landes- und Bundesvergabeplattformen die Übermittlung der in § 4 auf-
geführten Daten an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht.

Die Vorschrift normiert außerdem die bei der Übermittlung von Vergabedaten sicherzustellen-
den erforderlichen datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen und ist Ausfluss entsprechen-
der Verpflichtungen, wie sie auch § 9 des Bundesdatenschutzgesetzes und die korrespondie-
renden Regelungen in den Datenschutzgesetzen der Länder vorsehen. Insbesondere werden
die Vertraulichkeit und Unversehrtheit der zu übermittelnden Daten über vergebene Aufträge
und Konzessionen herausgestellt, auf die im Rahmen der organisatorischen und technischen
Maßnahmen in gesteigertem Maße Rücksicht zu nehmen ist. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie ist außerdem verpflichtet, dem zuständigen Datenschutzbeauftragten des
Bundes beziehungsweise Landes zum Zwecke der Datenschutzkontrolle Einsichtnahme zu er-
möglichen.

Zu § 6 (Statistische Aufbereitung und Übermittlung der Daten; Veröffentlichung von sta-
tistischen Auswertungen)

§ 6 eröffnet unter anderem die Möglichkeit, die gesammelten Daten an das Statistische Bun-
desamt zu Auswertungszwecken zu übergeben. In diesem Zusammenhang werden die ver-
schiedenen Auswertungs-, Veröffentlichungs- und Datenbereitstellungsmöglichkeiten geregelt.

Zu Absatz 1

Alle von den Auftraggebern an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übermittelten
Vergabedaten eines Kalenderjahres werden spätestens zum Beginn des folgenden Kalender-
jahres an das Statistische Bundesamt weitergeleitet. Das Statistische Bundesamt wertet diese
Vergabedaten nach vorgegebenen Kriterien aus und erstellt innerhalb von drei Monaten nach
Übermittlung der Daten durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aus den
übermittelten Vergabedaten eine Vergabestatistik. Diese Vergabestatistik soll bis spätestens
30. April jedes Kalenderjahres vorliegen.

Zu Absatz 2
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Willigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ein, so kann das Statistische Bundes-
amt aus der von ihm erstellten Bundesvergabestatistik Ergebnisse für allgemeine, über das öf-
fentliche Auftragswesen hinausgehende Zwecke ableiten und diese Ergebnisse veröffentlichen.

Mit der Veröffentlichung einiger Daten durch das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen
Union oder durch die Europäische Kommission müssen die Auftraggeber gemäß Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 2015/1086 ausdrücklich einverstanden sein. Solche Daten dürfen
durch das Statistische Bundesamt ebenfalls nur mit Zustimmung des jeweiligen Auftraggebers
veröffentlicht werden. Ausgenommen hiervon ist allerdings eine Veröffentlichung von Einzelda-
ten in aggregierter Form, sodass eine individuelle Zuordnung ausgeschlossen ist.

Zu Absatz 3

Diese Vorschrift ermöglicht es dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, seiner Ver-
pflichtung aus den Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU und 2009/81/EG zur
Übermittlung statistischer Daten sowie von statistischen Berichten zu Auftragsvergaben an die
Europäische Kommission nachzukommen.

Zu Absatz 4

Öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber erhalten auf Anforderung vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie all jene Daten, die sie vor dem Zeitpunkt der Anforderung
an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übermittelt haben und die sie für die
Auswertung und Planung ihres Einkaufsverhaltens benötigen. In ausschließlich aggregierter
Form haben öffentliche Auftraggeber und Sektorenauftraggeber auch Anspruch auf Vergabeda-
ten, die sie nicht selbst übermittelt haben. Außerdem können öffentliche Auftraggeber und Sek-
torenauftraggeber statistische Auswertungen der von ihnen übermittelten Vergabedaten anfor-
dern, wobei solche Auswertungen ausschließlich im Rahmen dessen durchgeführt werden, was
die zu schaffende elektronische Vergabestatistik an Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung
stellt. Darüber hinausgehende beziehungsweise davon abweichende Auswertungen können nur
aufgrund jeweils bilateral zu treffender Vereinbarungen vorgenommen werden.

Das Statistische Bundesamt kann öffentlichen Auftraggebern und Sektorenauftraggebern eben-
falls die oben genannten Daten zur Verfügung stellen.

Zu Absatz 5

Die gespeicherten Vergabedaten dürfen auf Ersuchen einer obersten Bundes- oder Landesbe-
hörde auch abweichend von Absatz 1 ausgewertet und die Auswertungsergebnisse, nicht je-
doch die diesen zugrunde liegenden Einzeldaten, an die ersuchende Behörde übermittelt wer-
den. Um die von Absatz 1 abweichende Auswertung darf ausschließlich für Zwecke der Vorbe-
reitung und Begründung aktueller Rechtsetzungsvorhaben oder politischer Entscheidungen von
erheblicher, im Einzelnen zu belegender Bedeutung ersucht werden.

Zu Absatz 6

Insbesondere bei den Ländern, aber auch bei den Bundesressorts besteht immer wieder zu
eigenen Zwecken Bedarf an Vergabedaten im jeweiligen Geschäfts- und Aufsichtsbereich. Mit-
hilfe dieser Daten können zum Beispiel regionalspezifische Auswertungen erstellt werden, die
für Erfüllung einer Vielzahl von Aufgaben genutzt werden können.

Den Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden wird daher ein umfassender Zugriff auf die ih-
rem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zuzurechnenden Einzeldaten eingeräumt. Sie können
diese vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie anfordern.

Zu Absatz 7

Ebenso können die statistischen Landesämter vom Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie Daten zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgaben anfordern.

Zu § 7 (Datenübermittlung für die wissenschaftliche Forschung)
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Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, Daten über vergebene Aufträge und Konzessionen an
Fachhochschulen, Hochschulen, Universitäten und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen
zu übermitteln.

Zu Absatz 1

Qualitätsgesicherte Daten stellen in allen Wissenschaftsdisziplinen einen Grundpfeiler wissen-
schaftlichen Forschens dar. Sie ermöglichen und stützen wissenschaftliche Erkenntnisse und
erleichtern das Ziehen von Querverbindungen über Schlüssen über Fachgebietsgrenzen hin-
weg. Sie werden ebenso für die Grundlagenforschung benötigt wie für beschreibende Studien
und Gutachten. Wissenschaftlich fundierte Forschungsergebnisse können einen wesentlichen
Impuls zur Weiterentwicklung des öffentlichen Beschaffungswesens liefern. Derzeit sind solche
Forschungsergebnisse auf deduktiv-abstrakt gewonnene theoretische Erkenntnisse beschränkt.
Wollen Gesetzgeber, Politik, Behörden und Vergabestellen jedoch Ergebnisse nutzen, welche
real ablaufende Sachverhalte abbilden, ist ein Rückgriff auf empirische Daten unabdingbar. Nur
so ist es möglich, relevante Gestaltungsempfehlungen zur öffentlichen Beschaffung zu liefern.
Bislang kann die Forschung einzig auf Befragungen zurückgreifen, welche den wissenschaftli-
chen Gütekriterien der Repräsentativität und Validität nicht genügen. Eine Vergabestatistik bie-
tet die Chance, anwendungsorientierte Forschung auf valider Datenbasis durchzuführen, ohne
die Anonymität der Daten zu verletzen. Daher räumt die Vorschrift Hochschulen und wissen-
schaftlichen Forschungseinrichtungen den Zugriff auf die an das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie übermittelten Daten zu vergebenen Aufträgen und Konzessionen ein, wenn
diese Daten für die wissenschaftliche Forschung erforderlich sind. Voraussetzung für die Da-
tenübermittlung an Hochschulen und wissenschaftliche Forschungseinrichtung ist sowohl die
Anonymisierung der Daten als auch ein Überwiegen des öffentlichen Interesses an der konkre-
ten Forschungsarbeit im Vergleich mit dem schutzwürdigen Interesse der Aufträge und Konzes-
sionen vergebenden Stellen an der Geheimhaltung der Vergabedaten.

Zu Absatz 2

Von der Übermittlung von Vergabedaten an Hochschulen und wissenschaftliche Forschungs-
einrichtungen kann nach dieser Vorschrift abgesehen werden, wenn der zu angestrebte For-
schungszweck auch dadurch erreicht werden kann, dass das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie in begrenztem Umfang Auskünfte zu vergebenen Aufträgen und Konzessionen
erteilt.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift regelt, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von den übermittelten, anonymisier-
ten Vergabedaten erhalten dürfen. Darüber hinaus wird festgelegt, dass die Bestimmungen des
§ 5 Satz 4 Nummer 1 bis 3 bei der Übermittlung der Daten einzuhalten sind.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift erklärt § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes für anwendbar, wonach bei Vorlie-
gen der dort genannten Voraussetzungen die nach § 38 Absatz 6 des Bundesdatenschutzge-
setzes zu bestimmenden Aufsichtsbehörden die Ausführung von § 7 kontrollieren, wenn es sich
bei einer Hochschule oder sonstigen wissenschaftlichen Forschungseinrichtung, an die Verga-
bedaten übermittelt werden, um eine nichtöffentliche Stelle handelt. Eine nichtöffentliche Stelle
kann zum Beispiel eine Hochschule in privater Trägerschaft sein.

Zu § 8 (Übergangsregelung)

Die Melde- und Berichtspflichten der bisherigen § 17 der Vergabeverordnung, § 33 der Sekto-
renverordnung und § 44 der Vergabeverordnung für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit
gelten über den 18. April 2016 hinaus bis zum Inkrafttreten der §§ 1 bis 5 gemäß § 6 Satz 2 fort.
Zwar gelten die statistischen Verpflichtungen der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG nicht
mehr. Allerdings folgen Berichts- und Statistikpflichten aus den Richtlinien 2014/23/EU,
2014/24/EU, 2014/25/EU. Hiernach sind insbesondere Daten erforderlich, um im April 2017 die
ersten Berichte an die Kommission übermitteln zu können. Des Weiteren gelten die Berichts-
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und Statistikpflichten der Richtlinie 2009/81/EG fort. Daher müssen auch im Übergangszeit-
raum, also bis zum Inkrafttreten der §§ 1 bis 6, das an die erfolgreiche Ausschreibung, Vergabe
und Implementierung des hierfür erforderlichen elektronischen Programmes geknüpft ist, wei-
terhin Vergabedaten gesammelt werden. Da den Auftraggebern nicht zugemutet werden soll,
die in den §§ 3 und 4 aufgeführten Daten händisch an das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie zu übermitteln und hierdurch die Berichtspflichten des § 2 zu erfüllen, sollen die
bisherigen Verpflichtungen übergangsweise fortgelten. Hierdurch wird für den Übergangszeit-
raum auf ein bewährtes System zurückgegriffen und ein nicht tragbarer Erfüllungsaufwand für
die Auftraggeber vermieden

Zu Absatz 1

Die Vorschrift regelt die Melde- und Berichtspflichten der Auftraggeber, sofern diese ein Verga-
beverfahren, das nach den Vorschriften der Vergabeverordnung durchgeführt wird, zwischen
dem 1. Januar 2015 und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der §§ 1 bis 6 mit der Entscheidung
über den Zuschlag abschließen. Sie entspricht im Wesentlichen dem § 17 Absatz 1 und 2 der
Vergabeverordnung in der Fassung vom 11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert
durch Artikel 1 der Siebten Änderungsverordnung vom 15.10.2013 (BGBl. I S. 3584), und führt
diese bis zum Inkrafttreten der §§ 1 bis 5 fort.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift entspricht § 17 Absatz 5 1. Halbsatz der Vergabeverordnung in der Fassung vom
11. Februar 2003 (BGBl. I S. 169), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Siebten Änderungsver-
ordnung vom 15.10.2013 (BGBl. I S. 3584), und führt diese bis zum Inkrafttreten der §§ 1 bis 6
fort.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift regelt die Melde- und Berichtspflichten der Sektorenauftraggeber, sofern diese
ein Vergabeverfahren, das nach den Vorschriften der Sektorenverordnung durchgeführt wird,
zwischen dem 1. Januar 2015 und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der §§ 1 bis 6 mit der Ent-
scheidung über den Zuschlag abschließen. Sie entspricht im Wesentlichen dem § 33 Absatz 1
der Sektorenverordnung in der Fassung vom 23. September 2009 (BGBl. I S. 3110), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes zur Neuregelung des gesetzlichen Messwesens vom
25.7.2013 (BGBl. I S. 2722), und führt diese bis zum Inkrafttreten der §§ 1 bis 6 fort.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift entspricht § 33 Absatz 2 der Sektorenverordnung in der Fassung vom 23. Sep-
tember 2009 (BGBl. I S. 3110), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes zur Neuregelung
des gesetzlichen Messwesens vom 25.7.2013 (BGBl. I S. 2722), und führt diese bis zum In-
krafttreten der §§ 1 bis 6 fort.

Zu Absatz 5

Die Vorschrift regelt die Melde- und Berichtspflichten der öffentlichen Auftraggeber und Sekto-
renauftraggeber, sofern diese ein Vergabeverfahren, das nach den Vorschriften der Vergabe-
verordnung Verteidigung und Sicherheit durchgeführt wird, zwischen dem 1. Januar 2015 und
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der §§ 1 bis 6 mit der Entscheidung über den Zuschlag ab-
schließen. Sie entspricht im Wesentlichen dem § 44 Absätze 1 und der Vergabeverordnung
Verteidigung und Sicherheit in der Fassung vom 12. Juli 2012 (BGBl. I S. 1509), zuletzt geän-
dert durch Artikel 8 des Gesetzes zur Neuregelung des gesetzlichen Messwesens vom
25.7.2013 (BGBl. I S. 2722), und führt diese bis zum Inkrafttreten der §§ 1 bis 5 fort.

Zu Absatz 6

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 33 Absatz 4 der Sektorenverordnung in der Fas-
sung vom 23. September 2009 (BGBl. I S. 3110), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes
zur Neuregelung des gesetzlichen Messwesens vom 25.7.2013 (BGBl. I S. 2722), sowie § 44
Absatz 5 der Vergabeverordnung Verteidigung und Sicherheit in der Fassung vom 12. Juli 2012
(BGBl. I S. 1509), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes zur Neuregelung des gesetzli-
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chen Messwesens vom 25.7.2013 (BGBl. I S. 2722), und führt diese für alle Verpflichtungen der
Absätze 1 bis 5 bis zum Inkrafttreten der §§ 1 bis 6




